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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1959

Norm

AHG §1 G

AHG §8

ZPO §235 E

Rechtssatz

Die Änderung einer anhängigen Amtshaftungsklage durch Geltendmachung eines neuen - noch nicht im

Au8orderungsverfahren geltend gemachten - Klagegrundes ist unzulässig. Ein über die geänderte Klage ergangenes

Urteil ist als nichtig aufzuheben; über die ursprüngliche Klage muß entschieden werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 323/59

Entscheidungstext OGH 04.11.1959 1 Ob 323/59

1 Ob 12/86

Entscheidungstext OGH 23.04.1986 1 Ob 12/86

Auch; nur: Die Änderung einer anhängigen Amtshaftungsklage durch Geltendmachung eines neuen - noch nicht

im Aufforderungsverfahren geltend gemachten - Klagegrundes ist unzulässig. (T1)

1 Ob 8/89

Entscheidungstext OGH 14.06.1989 1 Ob 8/89

nur T1
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